
oder einen anderen um Hilfe dazu 
bitten.“ Grenzsituationen des Lebens 
seien mit Gesetzen nicht zu lösen. 
Dies müsse eine Gesellschaft aushal-
ten. Auch bestimmte Euthanasie–
Konzepte, die in den Niederlanden 
und in der Schweiz verfolgt werden, 
sind mit der unbedingten Hochach-
tung des Lebens im christlichen Glau-
ben unvereinbar. Eine deutlichere Ab
lehnung zum assistierten Suizid konnte 
es an diesem Abend nicht geben. 

Betreuung statt Sterbehilfe
Es blieb aber die Frage nach dem 
Umgang mit Patienten, die wegen 
einer unheilbaren Krankheit unbe-
dingt sterben möchten. Dazu kristal-
lisierten sich in der weiteren Diskus-
sion zwei Positionen heraus. Die 
erste Position, vertreten von Frau Dr. 
phil. Svenja Flaßpöhler, Philosophin 
und freie Autorin aus Berlin, sieht ein 
modifiziertes Modell der schweize
rischen Sterbehilfe als Lösung, wo 
Ärzte den ‚Schierlingsbecher’ ans 
Bett stellen dürfen. Der Patient 
müsse bei Bewusstsein, urteilsfähig 
und autonom sein. Sein Leiden oder 
seine Situation müsse dauerhaft 
sowie zweifelsfrei ausweglos sein. Ist 
dies der Fall, sollte der Arzt keine 
Garantenstellung mehr innehaben 
und der begleitete Suizid für ihn 
straffrei sein. Die andere, überwie-
gende Position, sieht in einem Aus-
bau der palliativmedizinischen Ver-
sorgung eine Lösung für unheilbar 
kranke Menschen mit dem Wunsch 
nach einem schnellen Tod. Denn auf 
den Palliativstationen äußerten die 
Patienten den Wunsch zu sterben 
nur am ersten Tag. Nach einer Zeit 
der intensiven Betreuung und Auf-
klärung käme dieser Wunsch nie 
wieder. Und um die Situation der 
Patienten zu verbessern, müsse die 
palliativmedizinische Versorgung in 
Deutschland stärker ausgebaut wer-
den. Die Hospizarbeit und die pallia-
tivmedizinische Versorgung sind die 
humanen Mittel zur Umsetzung des 
Patientenwillens in der Leidens- und 
Sterbensphase. Prof. Schulze möchte 
zudem eine stärkere Verankerung der 
Palliativmedizin in der medizinischen 
Aus-, Weiter- und Fortbildung. Pallia-
tivmedizin solle auch prüfungsrele-
vant werden. 

Als täglichen Leitfaden für Ärztinnen 
und Ärzte hat die Bundesärztekam-
mer Grundsätze und Empfehlungen 
zur ärztlichen Sterbebegleitung und 
zum Umgang mit Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung in der ärzt-
lichen Praxis zusammengestellt und 
veröffentlicht. Diese finden Sie auf 
der Homepage der Sächsischen Lan-
desärztekammer unter www.slaek.de 
unter dem Punkt „Informationen“.

Vertrauen in den Arzt
Wichtig sei auch immer das Ver-
trauen zueinander. Eine politisch 
geschürte Misstrauenskultur in der 
Medizin schade vor allem den Pati-
enten. Landesbischof Bohl: „Der Arzt 
und sein Gewissen war zu allen Zei-
ten der Maßstab für Entscheidungen. 
Und wenn eine von Vertrauen ge
prägte Arzt-Patienten-Beziehung be
steht, dann gilt dieser Maßstab wei-
terhin. Ich habe größtes Vertrauen in 
die Arbeit und die Entscheidungs
fähigkeit der Ärzte und in den medi-
zinischen Fortschritt. Die Vorstellung 
in unserer Gesellschaft von einem 
leidensfreien Sterben ist einfach 
falsch.“ Auch Minister Mackenroth 
sieht sich eher als Partner der Ärzte. 
Auch er vertraue der ärztlichen Tätig-
keit und möchte einen entsprechen-
den juristischen Rahmen schaffen, 
damit Ärzte in ihren Entscheidungen 
gestärkt werden. 

Fazit
Die Patienten möchten sich das 
Recht auf Selbstbestimmung auch 
am Lebensende nicht nehmen lassen. 
Die Ärzteschaft hingegen muss die 
Tötung auf Verlangen ablehnen. 
Unkenntnis und Kommerzialisierung 
führen zu einer Misstrauenskultur. 
Nur intensive Gespräche und eine 
öffentlich geführte Diskussion über 
medizinischen Fortschritt, über Grenz
fälle des Lebens und das Lebensende 
in einer immer älter werdenden 
Gesellschaft können zu mehr Sach-
lichkeit in der Debatte führen. Eine 
rechtliche Normierung der Grenzfälle 
am Lebensende ist nicht möglich.

Prof. Dr. med. habil. Winfried Klug
Knut Köhler M.A.

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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